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Synopse 
zur beabsichtigten 2. Verordnung zur Änderung der Sek I-VO 

 
Sek I-VO  

vom 31. März 2010, 
geändert durch Verordnung  

vom 17. September 2010 
 

ALT 

Sek I-VO 
beabsichtigte 2. Änderung 

 
 
 

NEU 
 

§ 6 
Aufnahme bei Übernachfrage 

 
(1) ... 
 
(2) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen 
für eine als Erstwunsch benannte Schule 
deren Aufnahmekapazität, werden nach 
Aufnahme der Schülerinnen und Schüler 
gemäß § 37 Absatz 3 des Schulgesetzes 
im Umfang von bis zu 10 Prozent der da-
nach verfügbaren Plätze vorrangig Schü-
lerinnen und Schüler aufgenommen, bei 
denen ein besonderer Härtefall vorliegt. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
durch besondere familiäre oder soziale 
Situationen außergewöhnliche, das Übli-
che bei weitem überschreitende Belastun-
gen entstehen würden oder entstanden 
sind, die den Besuch einer anderen als 
der gewünschten Schule im jeweiligen 
Einzelfall unzumutbar erscheinen lassen. 
Ein besonderer Härtefall liegt insbesonde-
re dann vor, wenn ein Geschwisterkind die 
aufnehmende Schule besucht. Über die 
jeweilige Aufnahme eines besonderen 
Härtefalles ist von der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter zuvor das Einvernehmen 
mit der Schulbehörde herzustellen. Wer-
den weniger als 10 Prozent der verfügba-
ren Plätze an besondere Härtefälle verge-
ben, sind die verbleibenden Plätze den 
nach Aufnahmekriterien zu vergebenden 
Plätzen zuzurechnen. 
 
(3) bis (8) ... 
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